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LeihBar – Bibliothek der Dinge 

Unsere „LeihBar“ stellt eine Sammlung von Gegenständen zur Ausleihe zur 
Verfügung, die man nicht täglich benötigt, die in der Anschaffung zu teuer sind 
und/oder die einfach vor einem Kauf erst einmal getestet werden wollen. 

Mit dem neuen Serviceangebot beteiligen wir uns als Partheland-Bibliotheken 

nachhaltig an der weltweiten Bewegung der "Sharing Economy" und leisten einen 
Beitrag zum ressourcenschonenden und umweltbewussten Konsumverhalten. 

 

➔ Themen und Gegenstände 

Alle Themen und Gegenstände der LeihBar finden Sie in unserer „Übersichtsliste 

Gegenstände“ als Download 

 

➔ Wie funktionierts? 

Wie lange ist die Leihfrist? 

Die Leihfrist beträgt für jeden Gegenstand vier Wochen. Eine Verlängerung ist aktuell 
nicht möglich. 

 

Wie viele Dinge kann man ausleihen? 

Es können maximal drei Gegenstände gleichzeitig vom Nutzenden ausgeliehen und ein 

weiterer Gegenstand vorgemerkt werden. 

 

Können Dinge über die Rückgabebox vom Nutzenden abgegeben werden? 

Nein, die Rückgabeboxen der Bibliotheken stehen für die LeihBar aus technischen 
Gründen nicht zur Verfügung. 
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Gibt es eine Altersbeschränkung? 

Die Entleihung und Nutzung der Gegenstände aus der „LeihBar - Bibliothek der Dinge“ 
ist ausschließlich aktiven Nutzenden ab 18 Jahren vorbehalten.  

 

Sind zusätzliche Gebühren, z.B. eine Kaution fällig? 

Es werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben. Der Nutzende muss lediglich in einer 

Partheland-Bibliothek angemeldet sein und seine Jahresgebühr entrichtet haben. 

 

Was passiert, wenn etwas kaputt geht? 

Alle Beschädigungen sind sofort beim Personal zu melden. Jeder Schadensfall wird 
individuell geklärt. Der Nutzende haftet ggf. mit identischem Ersatz. Bei jeder Ausleihe 

von Gegenständen erhält der Nutzende unseren Benutzungsvertrag und erkennt 
diesen mit seiner Unterschrift an. 

 

Gibt es auch passende Bücher oder andere Medien zu den Dingen? 

Wir präsentieren unsere Gegenstände in Kombination mit geeigneten 

Medienergänzungen (z.B. ein Häkelbuch mit Anleitungen zum Häkel-Set). Die 

Gegenstände und die passenden Medien dazu, können trotzdem einzeln ausgeliehen 

werden.  

 

Wird die „LeihBar“ stetig erweitert?  

Die Bibliotheken planen bei erfolgreicher Nutzung einen stetigen Ausbau der 

„LeihBar“.  

 

Wie können die Gegenstände recherchiert werden? 

Alle Gegenstände werden sowohl mit einem extra Symbol als auch mit einer neuen 

Mediengruppe (z.B. „Gegenstand“) und Medienkennzeichen (z.B. „Bibliothek der 

Dinge“) im Online-Katalog für den Nutzenden gekennzeichnet und sind somit auch 

explizit recherchierbar. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 


